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N i e d e r s c h r i f t 
33. öffentliche Sitzung des Haushaltsausschusses 

 Sitzungstermin: Montag, 02.02.2004 

 Sitzungsbeginn: 16:30 Uhr 

 Sitzungsende: 18:20 Uhr 

 Ort, Raum: Rathaus Zehlendorf, BVV-Saal 

Anwesend sind: 
Herr Hippe, Torsten  CDU  
Herr Kopp, Norbert  CDU  
Herr Platzeck, Werner  CDU  
Herr Rögner-Francke, René  CDU  
Herr Hube, Helmut  SPD  
Herr Karnetzki, Michael  SPD  
Herr Kugler, Klaus  SPD  
Herr Schuppan, Philipp  SPD  
Herr Ehrhardt, Kay Heinz  FDP  
Frau Schmid-Petry, Erika  FDP  
Herr Müller-Gazurek, Johann  GRÜNE  
Herr Goiny, Christian  CDU  (BD)  
Herr Krohm, Dominik  SPD  (BD)  
Herr Gottschalk, Reinhard  FDP  (BD)  
Herr Masloch, Peter  GRÜNE  (BD)  
Herr Strauß, Holger  CDU (St. BD)  
Vom Amt: 
JugGesUmDez’in Fr. Otto 
FinWDez Hr. Laschinsky 
BauDez Hr. Stäglin 
BiKuSpoBüdDez Hr. Schrader 
FS L Hr. Dr. Riedel 
Bild L Fr. Schwarz 
Schul 2 Hr. Harz 
Bau L Hr. Müller-Ettler 
BVV2 Fr. Lüthgens, Protokoll 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung  beantragt die SPD-Fraktion, TOP 4.1 von der 
Tagesordnung abzusetzen, da die Kostenschätzung der Abt. Bau nicht vorliegt. 
Die CDU-Fraktion spricht dagegen, da die Kostenschätzung für die Entscheidungsfindung 
nicht relevant sei. 
Bei einer Abstimmung wird die Absetzung des Tagesordnungspunktes mit 4 Ja-Stimmen und 
7 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. 
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Tagesordnung: 
 

TOP 1 Protokoll der 32. Sitzung am 05.01.2004 

TOP 2 Bericht aus dem Bezirksamt 

TOP 3 Ausführungsvorschriften über die Entgelte an den Musikschulen Berlins (AV-
MSE) 

TOP 4 Anträge 

TOP 4.1 Umbau der dritten Etage im VHS-Standort Licheterfelde 
Drucksache: 0755/II - FDP 

TOP 4.2 Busspur in der Clayallee 
Drucksache: 0768/II - SPD 

TOP 4.3 Wirtschaftsförderung in den Tourismusgebieten von Steglitz-Zehlendorf 
Drucksache: 0942/II - FDP 

TOP 4.4 Julius-Posener-Platz 
Drucksache: 0930/II - FDP 

TOP 4.5 Schullärm vermindern, Gesundheitsschäden verhindern 
Drucksache: 0946/II - FDP 

TOP 4.6 Mittel für internationalen Jugendaustausch 
Drucksache: 0988/II - SPD 

TOP 4.7 Kostenlosen AIDS-Test erhalten! 
Drucksache: 0994/II - GRÜNE 

TOP 4.8 Eigenverantwortliche Schulreinigung für Schüler/-innen mit Vertrauensschutz 
Drucksache: 0997/II - GRÜNE 

TOP 5 Besprechungspunkt 
a) Sondermittel 
b) Kürzung freiwilliger Ausgaben 

TOP 6 Verschiedenes 

 

Protokoll: 
 
 
zu 1 Protokoll der 32. Sitzung am 05.01.2004 
  

Zu TOP 3.5, Seite 7, Abs. 4 beantragt die CDU-Fraktion folgende Änderung: 
 
„Die CDU-Fraktion weist nochmals darauf hin, dass keine Berichterstattung des 
JHA zu dieser Problematik im Haushaltsausschuss stattgefunden hätte. Die 
CDU-Fraktion werde der Vertagung der Beschlussfassung nur zustimmen, wenn 
der BVV-Auflagenbeschluss über den weiteren Verzug nicht ausgesetzt ist.“ 
 
Mit dieser Änderung wird das Protokoll der 32. Sitzung angenommen. 
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zu 2 Bericht aus dem Bezirksamt 
  

BzStR Laschinsky berichtet über 
 
• die Nachschau der Senatsverwaltung für Finanzen zu dem 

Bezirkshaushaltsplan 2004/2005 und führt dazu aus, dass 
 
der Nachschaubericht der Senatsverwaltung für Finanzen zum Bezirkshaus-
haltsplan 2004/2005 vorliegt. Darin werden dem Abgeordnetenhaus die 
Entstehung der Zuweisungssummen dargelegt, bezirksweise Veränderungen in 
den Zuweisungssummen aufgrund von Senatsbeschlüssen vorgeschlagen, sowie 
Anmerkungen zur Veranschlagungspraxis der Bezirke gemacht. Hinsichtlich des 
Bezirks Steglitz-Zehlendorf handelt es sich im Einzelnen um: 
 
1. Unter Hinweis auf frühere Erkenntnisse (vgl. Rote Nummer 0911) soll das 

Abgeordnetenhaus das Planmengen noch einmal bestätigen. Für 16 Produkte 
mit einem Finanzvolumen von 37,5 % - darunter auch für die Musikschule – 
sind Planmengen vorgegeben worden. Damit hätte sich der BVV-Beschluss 
Nr. 488 zu Drs. Nr. 753/II erledigt. 

 
2. Unter Hinweis auf frühere Kenntnisnahme (vgl. Rote Nummer 1289A) soll das 

Abgeordnetenhaus auch das System der Zuweisungspreise bestätigen. 
Hierdurch werden die Medianpreise auf das Vorjahresniveau „eingefroren“, 
wenn durch Preissteigerungen der Finanzplafonds für die Bezirksausgaben 
überschritten worden wäre. Zuweisungspreise sind vorgegeben worden für 

 
a) Budgetwirksame Produkte (2004 = 61,4 Mio Euro) 
b) Lernmittel   (2004 = 13,5 Mio Euro) 
c) Pauschalierte Produkte (2004 = 2,5 Mio Euro; 2005 = 5,1 Mio Euro) 

 
3. Für 2005 wird nach Abschluss der KLR-Daten 2003 eine neue 

produktbezogene Zuweisung auf der Basis einer Fortschreibung 2004 und 
einer Plafondierung erfolgen. Notwendige Ausgleichskorrekturen sollen über 
einen Ergänzungsplan 2005 erfolgen. Für Bezirke, die einen solchen Plan 
nicht rechtzeitig vorlegen, soll ab 01.01.2005 die vorläufige 
Haushaltswirtschaft analog zu Art. 89 VvB gelten. 

 
4. Seglitz-Zehlendorf erhält für 2004 aufgrund von Senatsbeschlüssen eine um 

5,6 Mio Euro verrringerte Zuweisung, die im Haushaltsplan darzustellen ist. 
Davon entfallen 4,6 Mio Euro auf Personalkosten, die durch den Solidarpakt 
und den Verzicht auf verwaltungstypische Ausbildung erbracht werden sollen. 

 
Hinsichtlich der 4,6 Mio Euro sind keine Folgerungen zu ziehen, weil die 
Minderausgaben durch geringere Aktivbezüge tatsächlich erwirtschaftet 
werden. Hinsichtlich der 1,0 Mio Euro liegt der Bezirk unter der 1 %-Regelung 
für Pauschale Minderausgaben, so dass auch hier gegenwärtig Ansätze nicht 
verändert werden müssen. Die Auflösung erfolgt durch Haushaltssperren 
nach Inkrafttreten des Haushalts 2004. Die notwendigen Daten werden zur 
Zeit auf der Basis der Produktkostengrundlage erarbeitet. 
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5. Wie in den Vorjahren wird Anstoß daran genommen, dass Bezirke in 

unterschiedlicher Form 
      Hinweise aufgenommen haben, die Mittelzuweisungen reichten für eine  
      Erfüllung der 
      Pflichtaufgaben nicht aus. Dem Hauptausschuss wird empfohlen zu 
      beschließen, solche Hinweise ersatzlos zu streichen. 
 
6. Weiterhin wird im Nachschaubericht zum Bezirk Steglitz-Zehlendorf berichtet, 

dass 
a) trotz fehlender „Modellschulen“ der Sammeltitel teilweise für Lehrmittel 

genutzt worden ist, was die abschließende Bewertung erschwert, 
b) die Mittel für Hochbauunterhaltung nur 0,2 % des 

Wiederbeschaffungswertes für Gebäude (Landesdurchschnitt = 0,3 %; 
KGst-Empfehlung = 1,2 % im langjährigen Mittel) beträgt, 

c) die Mittel für Straßenbauunterhaltung mit die niedrigsten in Berlin sind; 
d) die Zuweisung in T- und Z-Teil unterschritten werden, weil das negative 

Jahresergebnis 2002 zum Teil auch hierüber ausgeglichen worden ist,  
e) die Einnahmeansätze die Vorgabe um 1,7 Mio Euro überschreiten, dies 

aber nach den Ist-Beträgen 2003 erwirtschaftbar erscheint und deshalb 
nicht beanstandet wird und 

f) die Etatisierung von Grundstückserlösen mit 0,5 Mio Euro vorsichtig 
kalkuliert ist 

 
• notwendige ergänzende Ausführungen zur Verfassungsgemäßheit der 

Bezirksausgaben im Vorbericht zum Haushaltsplan als Auswirkung des 
Urteils des Verfassungsgerichtshofs vom 31.10.2003, 

 
• den Stand der Ausgaben in T- und Z-Teil, die nach dem Ist-Ist-Vergleich 

2003/2002 zum Jahresende zwar um 436.000 Euro geringer waren, dennoch 
im Soll-Ist-Vergleich 2003 um rd. 14,6 Mio Euro (= 10 % des 
Gesamtvolumens) höher gelegen haben. Hierbei sind die Bereiche HzL Soz 
(3,2 Mio Euro) HzL Asyl (2,8Mio Euro) HzE (2,8 Mio Euro), WoG (2,6 Mio 
Euro) HzA (0,8 Mio Euro) und GrSiG (1,0 Mio Euro) besonders zu nennen. 

 
zu 3 Ausführungsvorschriften über die Entgelte an den Musikschulen Berlins 

(AV-MSE) 
  

BzStR Schrader übergibt den Ausschussmitgliedern die Ausführungsvorschriften 
über die Entgelte an den Musikschulen Berlins (AV-MSE) vom 13.01.2003, 
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 37 vom 01.08.2003 und eine Übersicht der 
Ensembles/Chöre der Musikschule Steglitz-Zehlendorf, Stand Januar 2004 
(Anlage). 
 
BzStR Schrader weist darauf hin, dass die Thematik in der Sitzung des 
Ausschusses für Bildung, Kultur, Bürgerdienste und Frauen am 28.01.2004 
erörtert wurde. Der heutige Zwischenstand zeigt, dass nur Reinickendorf die 
neuen Ausführungsvorschriften 1:1 umgesetzt hat. Die BzStRäte werden sich in 
der Sitzung am 11.02.2004 mit den Ausführungsvorschriften über die Entgelte an 
den Musikschulen Berlins befassen. 
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Weiter erläutert BzStR Schrader ausführlich die den Ausschussmitgliedern 
vorliegenden Ausführungsvorschriften und beantwortet seitens der Fraktionen 
gestellte Fragen. Sowie neue Erkenntnisse vorliegen, werden der Haushalts-
ausschuss und der Ausschuss für Bildung, Kultur, Bürgerdienste und Frauen 
unterrichtet. 
 
Der Haushaltsausschuss wird den TOP „Ausführungsvorschriften über die 
Entgelte an den Musikschulen Berlins“ auf die Tagesordnung der April-Sitzung 
setzen. 
 
Abschließend kommt der Ausschuss wie folgt überein: 
 
Der Ausschuss ist einstimmig der Ansicht, dass sich die Entgeltfreiheit nach § 5 
Abs. 2, 2. Alternative der Ausführungsvorschiften über die Entgelte an den 
Musikschulen Berlins, auch auf sämtliche Vorbereitungshandlungen zur 
Darstellung der Berliner Musikschulen in der Öffentlichkeit bezieht und diese 
damit entgeltfrei sind. 
 

zu 4 Anträge 
  
zu 4.1 Umbau der dritten Etage im VHS-Standort Licheterfelde 

Drucksache: 0755/II - FDP 
  

BzStR’in Otto, BzStR Stäglin und BzStR Schrader beantworten seitens der 
Fraktionen gestellte Fragen. BzStR’in Otto weist darauf hin, dass sie seit Sommer 
2003 im Gespräch mit BzStR Schrader sei, dass nur als Gremium entschieden 
werden könne. Entschieden werden könne jedoch erst, wenn die Kosten für den 
Umbau vorliegen. 
 
Die GRÜNE–Fraktion ist unter folgenden Voraussetzungen bereit, dem Antrag 
zuzustimmen: 
 
1. BzStR’in Otto ist mit dem Umzug einverstanden 
2. Wenn die VHS Nutznießer dieser Maßnahme ist, müßte im Text des Antrags 

stehen, dass sich die VHS an der Finanzierung beteiligt. 
 
BzStR’in Otto erklärt, der Umzug sei für sie nicht erforderlich und weist darauf 
hin, dass jeder Umzug zusätzliche Probleme mit sich bringe. Vor allem jedoch 
fühle sie sich verantwortlich für die Finanzen im Bezirk. 
 
Frau Schwarz, Bild L (Leitung der LuV Bildung) legt die Einnahmesituation für 
den Bezirk dar.  
 
Die FDP-Fraktion erklärt, nur unter folgenden Bedingungen heute mitzustimmen: 
 
1. Die Herrichtungskosten werden nicht von Jug getragen 
2. Sanierung: Das Minimum des Nötigen, um die Arbeitsfähigkeit der 

umziehenden Arbeitseinheit wieder herzustellen. 
 
Nach kontroverser Diskussion wird der Antrag bei einer Abstimmung mit 8 Ja-
Stimmen und 5 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. 
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zu 4.2 Busspur in der Clayallee 
Drucksache: 0768/II - SPD 

  
Die FDP-Fraktion beantragt Vertagung, bis die Unterlagen vom Bezirksamt 
vorliegen. 
Eine Prognose über die Auswirkungen auf den PKW-Verkehr liegt noch nicht vor. 
 
BzStR Stäglin weist auf die Stellungnahme der BVG vom 02.01.2004 hin, die den 
Ausschussmitgliedern in der Sitzung am 02.01.2004 als Tischvorlage zur 
Kenntnis gegeben wurde. Weiter erklärt er, dass ein Verkehrsgutachten in 
Auftrag gegeben werden müsste, das jedoch nicht finanzierbar sei.  Die 
Straßenverkehrsbehörde werde erst mit Votum der BVV tätig, nicht vorher. 
 
Die CDU-Fraktion signalisiert, sich außerstande zu sehen, diesem Antrag 
zuzustimmen. Von dem Vorhaben profitiere in erster Linie die BVG. 
 
Die SPD-Fraktion beantragt, heute über den Antrag abzustimmen. 
 
Der Antrag wird mit 7 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen 
angenommen. 
 

zu 4.3 Wirtschaftsförderung in den Tourismusgebieten von Steglitz-Zehlendorf 
Drucksache: 0942/II - FDP 

  
Die FDP-Fraktion bittet um Vertagung, da aus anderen Bezirken Unterlagen zu 
dieser Thematik erwartet werden. 
 
Dem wird nicht widersprochen. 
 

zu 4.4 Julius-Posener-Platz 
Drucksache: 0930/II - FDP 

  
BzStR Stäglin erklärt, dass die Benennung auf Initiative des Impulsgebers auf 
den 100. Geburtstag des Namensgebers im November 2004 verschoben wurde. 
 
Bei einer Abstimmung wird der Antrag einstimmig angenommen. 
 

zu 4.5 Schullärm vermindern, Gesundheitsschäden verhindern 
Drucksache: 0946/II - FDP 

  
Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion in der 19. Sitzung des 
Ausschusses für Bau und Verkehr am 28.01.2004 zurückgezogen. 
 

zu 4.6 Mittel für internationalen Jugendaustausch 
Drucksache: 0988/II - SPD 

  
Auf Vorschlag der CDU-Fraktion wird der Antrag in der geänderten Fassung des 
Jugendhilfeausschusses abgestimmt. 
Der geänderte Antrag wird einstimmig angenommen. 
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zu 4.7 Kostenlosen AIDS-Test erhalten! 
Drucksache: 0994/II – GRÜNE 

  
Auf Vorschlag der GRÜNE-Fraktion wird der Antrag in der geänderten Fassung 
des Ausschusses für Gesundheit abgestimmt. 
 
Der geänderte Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

zu 4.8 Eigenverantwortliche Schulreinigung für Schüler/-innen mit 
Vertrauensschutz 
Drucksache: 0997/II – GRÜNE 

  
Der Antrag wurde in der 19. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, 
Bürgerdienste und Frauen am 28.01.2004 zurückgestellt. 
 

zu 5  Besprechungspunkt 
 
a) Der Ausschuss einigt sich dahingehend, sich bis zur Verkündung des Lan- 
    deshaushaltsgesetzes 2004/2005 nicht mit Anträgen auf Sondermittel der BVV 
    zu befassen. 
b) Zu der von BV Müller-Gazurek erbetenen Übersicht über Kürzungen bei den 
    Pauschalierten Produkten durch die Senatsverwaltung für Finanzen aufgrund 
    des Urteils des Verfassungsgerichtshofs vom 31.10.2003 verteilt BzStR La- 
    schinsky eine diesbezügliche Unterlage. Nach einem Schreiben der Finanz- 
    verwaltung vom 22.01.2004 könnten die Kürzungen im gesamten Haushalts- 
    plan aufgenommen werden. Sofern deswegen Kürzungen bei den Pauscha-  
    lierten Produkten unterbleiben, müsste der sich sich dadurch ergebende „Aus- 
    stattungsvorsprung“ bezirksspezifisch begründet werden. 

  
zu 5 Verschiedenes 
  

Es liegt nichts vor. 
 

 
 
 
Berlin Steglitz-Zehlendorf, den 02.03.2004 
 
 
 
 
Platzeck      Hippe 
Ausschussvorsitzender    Schriftführer 



Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

Ausführungsvorschriften über die Entgelte

an den Musikschulen Berlins (AV-MSE)

Vom 13. Januar 2003

BildJugSport II F 23

Telefon: 90 26 - 52 51 oder 90 26 - 7, intern 9 26 - 52 51

Auf Grund des § 59 Satz 2 des Schulgesetzes für Berlin (SchulG)
in der Fassung vom 20. August I9S0 (GVB1. S. 2103), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2003 .(GVB1. S. 251), wird
bestimmt: ■

INH A LT:

I. Musikschülerin/Musikschüler

1 - Vertrag über die Ausbildung an der Musikschule (Unter-

richtsvertrag)

2 - Vertrag über die Ausbildung an der Musikschule (Kurs-
verlrag)

3 - Ferienregelung

Baue

4- Instrumtntennutzun

II. Entgelte

5 - Entgeltpflicht

6- Entgelte innerhalb d<

7 - Entgelte außerhalb d

8— Dynamisierung der Entgelte

9 - Fälligkeit der Entgelte

III. Entgeltermäßigung :

■10 - Voraussetzungen

.11- Familicnermäßigung

12-Verfahren

- Befristung

Musikschule

0 7. AUG. 2003

itc

ilQgang

14- Mindestteilnejimerzahlen.

15- Unterrichtsausfall .

IV. Schlussvorschriften .

16- In-Kraft-Treten

An lagen .

1. Unterrichtsvertrag '

2. Kursvertrag

I'. Musikschülerin/Musikschüler.

1 - Unterrichtsvertraß • '" ■ .

Der Unlerrichl wird auf Grund des zwischen der Musikschule

und der. Musikschfllerin/dem Musikschüler abgeschlossenen

"' "TJntenTcnTsverträges'erteilf(A n Lage 1). Kühdigüngstennine

des Vertrages sind außerhalb der Ferienzeiten zu bestimmen.

2 - Kursverträg .

Der Unterricht wird auf Grund des zwischen der Musikschule-

und der Musikschülerin/dem Musikschüler abgeschlossenen

Kprsvertrages erteilt (Anlage 2). Kündigungstermine für

unbefristete Verträge sind außerhalb der Ferienzeiten zu be

stimmen. ""'" ""

3 - Ferienregelung

Der Unterricht-findet ganzjährig statt. Während der Ferien der

Berliner Schule gemäß dem Ferienplan der für Schule zuständi

gen Senatsverwaltung sowie an gesetzlichen Feiertagen wird
kein Unterricht erteilt. Die Pflicht der Musikschülerin/des Mu

sikschülers, Entgelt zu entrichten, bleibt hiervon unberührt.

' 4 - Instrumentennutzung •

(1) Die Musikschulen können ihren Schüleriunen/Schülern

gegen ein Nutzungsentgelt Instrumente zur Verfügung stellen.
. Nutzungsverträge sind bis zur Dauer eines Jahres abzuschlie
ßen. ■

(2) Instrumente, sind gegen Verlust und Beschädigung für die
Dauer der Nutzung von der Musikschülerin/vom Musikschüler
zu versichern. Das Instrument darf erst ausgehändigt werden,

wenn der'Versjcherungsabschluss'.nachgewiesen ist.

(3) Die Musikscbülerin/Der Musikschüler ist für den Ersatz von

Verschleißteilen verantwortlich; bei Rückgabe des Instrumentes

hat sie/er dessen einwandfreien Zustand nachzuweisen. Die

Rückgabe,in einwandfreiem Zustand ist von der Musikschule,

schriftlich in den Akten zu bestätigen.

II. Entgelte .

5 -''EntgeHpflicht

(1) Die.Xeilnahme am Unterricht der Berliner Musikschulen ist

entgeltpflichtig.

(2.) Von Absatz 1 ist ausgenommen:

— der Unterricht in Ensemble- und Ergänzungsfächern zur

Gewährleistung einer umfassenden musikalischen Aus

bildung sowie

— die Mitwirkung an. Veranstaltungen zur Darstellung der

Berliner Musikschulen in der Öffentlichkeit.

(3) Von Absatz 1 können ausgenommen werden:

— die Teilnahme am Unterricht, der in Zusammenarbeit mit

Kinderlagesstätten durchgeführt wird oder der in den

Stundenplan der Berliner Schule integriert ist.

(4) Auf Antrag der bezirklichen Musikschulen kann die für die

Musikschulen zuständige Senatsvcrwaltung im Einvernehmen

mit der Senatsverwaltung für Finanzen für besondere Zielgmp-

pen weitere Ausnahmen von der Entgeltpflicht zulassen.

6— Entgelte innerhalb der Bandbreite

(1) Basisentgelte

Entgelt für

1.1 Instrumental- und

Vbkalunterricht

1.2 Gruppenunterricht bis zu

3 Teilnehmer/innen

(je60%vonl.I)

1.3 Gruppenunterricht ab

4 Teilnehmer/innen
: f.ie-10 % voll 1 11

1.4 Studienvorbereitende

Ausbildungje Basis-

." Unterrichtsstunde

MinAVo

45

45

45 ••

45

60

Jahres

entgelt

(€)

676,26

.405,76

202,-88-

676.26

901368

Monats-

entgclf

(£)

56,36

33,81

—\6£i

■ 56,36

75,14

J.5 Das Basisentgelffür eine Einzelstunde (45 Minuten) .
% Grund-, Ensemble- und Ergänzungslacher beträgt 2.36 C

1.6 Das Basisentgelt für Kurse

ten-2f36-€,- -

beträgt je Einheit ä 45 Minu-

J3O ABI. Nr. 37/01. 08. 2003



(2) Bei den unter Absatz 1 genannten Entgelten handelt es sich
u^n Basisbeträge für eine Bandbreitenregelung, innerhalb derer
die Bezirke die Basisbeträge um.bis zu 100 % überschreiten kön

nen (zu Unterschreitüngen siehe Abschnitt III).

(3) Das Jahresentgelt für den Instrumental- und Vokalunter

richt ist zahlbar in zwölf gleichen monatlichen Teilbeträgen.

(4) Schüler/innen ohne Instrumental- oder Vokalunterrichtsver- :

trag, die in einem Ensemble mitwirken, zahlen das Jahresentgelt■>

für'kursunterricht.

(5) Das Jahresentgelt für Schüler/innen, deren besondere Be

gabung und Fleiß entsprechend den Zugangsbedingungen für

die Studienvörbereitende Ausbildung (AV-Musikschulen, Num-,

mer 5 Abs. 5 nachgewiesen wurde, kann bis zu 50% ermäßigt

werden. In Fällen gemäß Nummer 10 Abs. 1 und 2 kann die Er
mäßigung bis zu 70 % des Jahresentgelts für den vertraglich ver

einbarten Instrumental- und Vokalunterricht betragen.

7- Entgelte und Kostenpauschale außerhalb der Bandbreite

(1) Bei Abschluss eines Unterrichtsvertrages wird eine Verwal

tungskostenpauschale in Höhe von 6,00 € erhoben.

(2) Bei Abschluss eines Nutzungsvertrages für ein musikschulei

genes Instrument wird ein monatliches Nützungsentgelt in

Höhe von 6 € erhoben. In begründeten Einzelfällen kann von

diesem Betrag abgewichen werden.

(3) Das Eintrittsentgelt für öffentliche Einzelveränstaltungen

wird von der Musikschule festgesetzt. In begründeten. Einzelfall

len kann ISntgeitfreiheii von der Musikschulleitung festgesetzt

werden. . . .

8 -Dynamisierang der Entgelte

Die Basisbeträge der Nummer 6 Abs. 1 werden unabhängig
vom Datum des Vertragsabschlusses bei Erhöhung der Hono

rare für Musikschullehrer/innen infolge tarifvertraglicher Anhe

bungen der Vergütungen für Angestellte des öffentlichen Diens-

• tes jeweils zum 1. Oktober jeden Jahres in dcmselhen prozen

tualen Umfang dieser Entwicklung angepasst. Basis für die
erste Anpassung sind die am Tage des In-Kraft-Tretens dieser

Vorschriften geltenden Entgelte.

9- Fälligkeit der Entgelte

(1) Das Entgelt für Einzelveranstaltüngenist mit dem Kauf der

Eintrittskarte fällig.

(2) Das Entgelt für den Unterricht ist gemäß den vertraglichen

Vereinbarungen fällig. Für den Fall des Verzuges werden Ver-

■ zugszinsen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erho

ben. Darüber hinaus sind Mahnkosten in Höhe von 1,50 € zu

erheben. ■ •

III. Entgeltermäßigung

10 - Voraussetzungen

(1) Musikschüler/innen, die Sozialhilfeempfänger sind, können

eine Entgeitermäßjgung von' bis zu 50 % erhalten.

Dies gilt auch für:

— im Haushalt lebende minderjährige Kinder und Schüler/in

nen, deren Eltern Sozialhilfe empfangen,

— Musik'schüler/innen.'bei MiflderjähTigeirdereu gesetzliche—

Vertretung, die Empfänger von Wohngeld, BAföG oder

Arbeitslosenhilfe sind, •

— Schüler, Studierende, Auszubildende, Webrdienst-yZJvil-

dienstleistende mit eigenem Hausstand bis zum vollende

ten 27. Lebensjahr,

— Schulabgänger/innen ohne Ausbildungsplatz mit eigenem

Hausstand, längstens jedoch bis 6 Monate nach Schulab-

schluss. .

(2) Auf Antrag kann eine Ermäßigung von bis zu 30 % des Ent
geltes ebenfalls gewährt werden, wenn die Voraussetzungen

nach Nummer 10 Abs. 1 nicht erfüllt sind und die Musikschüle

rin/der Musikschüler weder allein noch mit'Hilfe der Unter

haltspflichtigen in der Lage ist, das Entgelt in voller Höhe auf
zubringen. Dieser Sachverhalt liegt vor, wenn das Nettoein

kommen der Familie den l,5fachen Regelsatz der Sozialhilfe je

Familienmitglied, vom dritten Kind an den zweifachen Salz zu

züglich der l;5fachen Nettokaltmiete gemäß BSHG (AV-Unter-

kunft in der jeweils geltenden Fassung) unterschreitet.

(3) Kursentgelte können entsprechend ermäßigt werden, wenn

eine wöchentliche Unterrichtszeit von 60 Minuten überschritten

wird.

11 - Familienermäßigung

(1) Eine Entgeltermäßigung kann gewährt werden, wenn min

destens zwei oder mehr Kinder einer Familie Einzelunterricht

oder Gruppenunterricht erhalten und das Familieneinkommen

dem im März jeden Jahres vom Statistischen Landesamt Berlin

mitgeteilten Betrag- für das Durchschnittseinkommen. einer
Familie entsprechender Größe mit im Haushalt der Familie
lebenden Kindern nicht überschritten wird. Die Ermäßigung

der Unterrichtsverträge der Kinder beträgt jeweils bis zu 30 %.

(2) Unterrichtsverträge von Kindern, die Familien bei anderen
bezirklichen Musikschulen'abgeschlossen haben, werden für die

Familienermäßigung angerechnet.

(3) Jeder Unterrichtsvertrag kann grundsätzlich nur einmal

ermäßigt werden.

12-Verfahren .

(1) Entgeltermäßigung wird nur auf Antrag gewährt.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Entgeltemäßigung besteht nicht.

(3) Die Entscheidung über den Antrag auf Gewährung einer
Entgeltermäßigung trifft die Leitung der Musikschule. Sie ist
von der Vorlage entsprechender Nachweise abhängig, ist akten

kundig zu begründen und der Musikschülerin/dem Musikschü

ler mitzuteilen.

(4) Für Entgeltermäßigungen stellen 20 % der zu erwartenden

Einnahmen die zugelassene Obergrenze dar.

.13-Befristung ...

(1) Die Entgeltermäßigung beginnt mit dem Monat, der auf die

Antragsstellung folgt. .

(2) Die Gewährung einer Entgeltermäßigung erfolgt höchstens

für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Danach ist ein neuer

Antrag erforderlich. .

(3) Die Musikschülerin/Der Musikschüler ist zu verpflichten.

Änderungen, die die Voraussetzungen für die Gewährung von
Ermäßigungen betreffen, unverzüglich mitzuteilen. Sind die
Voraussetzungen nicht mehr gegeben, so hat die Musikschule
die Gewährung zu widerrufen. Entgangene Entgelte sind vom

Zeitpunkt des Widerrufs an nachzufordern.

14- Mindestteilnehmerzahlcn

Die Mindestteilnehmerzahl richtet sich nach dem Charakter
der Veranstaltung. Kurse und Einzelveränstaltungen, deren

personelle Besetzung nicht durch ihre Zweckbestimmung den"-
niertTstTsoÜen nur durchgeführt werden, wemfnTiridailens

10 Musikschüler/innen teilnehmen.

15 - Ünterrichtsausfall

(1) Die Musikschülerin/Der Musikschüler ist zur Zahlung des

Entgeltes auch dann zu verpflichten, wenn er/sie am Unterricht
nicht teilgenommen hat. Kann der Unterricht wegen einer Ver
anstaltung der Berliner Schule (z. B. Klassenreisc) nicht wahr
genommen werden," ist bei Vorlage der/des" entsprechenden
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